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1. Auftrag und Auftragsdurchführung 

Aus Anlass des Abschlusses des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags 

zwischen der 

BioNTech SE, 

Mainz 

(im Folgenden auch „BioNTech“ oder „Gesellschaft“ genannt) 

und der 

JPT Peptide Technologies GmbH, 

Berlin 

(im Folgenden auch „JPT Peptide“ oder „Gesellschaft“ genannt) 

hat das Landgericht Berlin auf Antrag der JPT Peptide und der BioNTech die Baker 

Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gemäß § 293c Abs. 1 AktG 

zum Vertragsprüfer des Unternehmensvertrags zwischen der JPT Peptide und der 

BioNTech (Anlage 2) bestellt. Der Vorstand der BioNTech und die Geschäftsführung 

der JPT Peptide haben uns daraufhin mit der Durchführung der Prüfung beauftragt. 

Die nächste ordentliche Hauptversammlung der BioNTech findet am 22. Juni 2021 

statt. Diese soll über den Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungs-

vertrages (im Folgenden auch BuGAV) abstimmen. Nach der Hauptversammlung 

der BioNTech soll die Gesellschafterversammlung der JPT Peptide dem Abschluss 

des BuGAV kurzfristig zustimmen. Der Vorstand der BioNTech und die Geschäfts-

führung der JPT Peptide beabsichtigen, den BuGAV (Anlage 2) nach Vorliegen der 

Beschlüsse abzuschließen.  

Die Prüfung und Berichterstattung haben wir gemäß §§ 293b und 293e AktG durch-

geführt. 

Im Rahmen der Vertragsprüfung nach §§ 293b und 293e AktG ist zu prüfen, ob der 

vorgeschlagene Ausgleich und die vorgeschlagene Abfindung jeweils angemessen 

sind. Da die BioNTech indirekt alleinige Gesellschafterin der JPT Peptide ist, entfal-

len die Regelungen bzw. die Prüfungshandlungen zur Angemessenheit der Aus-

gleichs- und Abfindungszahlung zur Sicherung von außenstehenden Gesellschaf-

tern der JPT Peptide (siehe dazu auch 3.1.4 und 3.2). Die Prüfung beschränkt sich 

deshalb darauf festzustellen, ob der BuGAV den gesetzlichen Anforderungen 
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entspricht, d. h. vollständig und richtig ist. Der Bericht, den der Vorstand der BioN-

Tech SE und die Geschäftsführung der JPT Peptide gemeinsam erstellt haben, 

wurde insoweit in unsere Prüfung einbezogen, als darin Angaben zum Vertrag und 

zu Abfindung und Ausgleich enthalten sind. 

Zur Prüfung haben uns insbesondere folgende Unterlagen und Angaben vorgelegen: 

• Handelsregisterauszug der BioNTech (HRB 48720 B) vom 3.5.2021, 

• Handelsregisterauszug der JPT Peptide (HRB 92692 B) vom 3.5.2021, 

• Anteilsbesitzliste und Organigramm der BioNTech vom 3.5.2021, 

• Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der BioNTech 

und der JPT Peptide in der Fassung vom 21.April 2021 (Anlage 2), 

• Gemeinsamer Bericht des Vorstands der BioNTech und der Geschäftsfüh-

rung der JPT Peptide gemäß § 293a AktG in entsprechender Anwendung 

über den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der 

BioNTech und der JPT Peptide in der Fassung vom 21. April 2021. 

Alle von uns erbetenen Informationen und Nachweise wurden uns von der Ge-

schäftsführung der JPT Peptide bzw. vom Vorstand der BioNTech und den von ihnen 

benannten Personen erteilt. Die Vollständigkeit und Richtigkeit der erteilten Aus-

künfte und der vorgelegten Unterlagen wurden uns von der Geschäftsführung der 

JPT Peptide sowie dem Vorstand der BioNTech in einer schriftlichen Vollständig-

keitserklärung bestätigt. 

Die Prüfung haben wir im Mai 2021 in unserem Büro in Stuttgart durchgeführt. Art 

und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspapieren 

festgehalten. 

Der Bericht über die Prüfung des BuGAV wird ausschließlich für den eingangs dar-

gestellten Zweck erstellt; dies umfasst die Bereitstellung des Prüfungsberichts im 

Vorfeld der beschlussfassenden Hauptversammlung der BioNTech  SE, die Auslage 

auf der Hauptversammlung der BioNTech SE sowie die Vorlage beim zuständigen 

Gericht. Er ist nicht zur Veröffentlichung, zur Vervielfältigung oder zur Verwendung 

für einen anderen als den oben genannten Zweck bestimmt. Ohne unsere vorherige 

schriftliche Einwilligung darf dieser nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Ein-

willigung wird nicht aus unbilligen Gründen untersagt werden. 

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Ver-

hältnis mit Dritten mit Ausnahme des Landgerichts Berlin die als Anlage 3 
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beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 (AAB) maßge-

bend. 

Klarstellend weisen wir darauf hin, dass abweichend vom Wortlaut der AAB hinsichtlich 

der Nr. 9 (2) bis einschließlich Nr. 9 (6) gilt, dass die dort vorgesehenen Haftungsbe-

schränkungen nicht für grob fahrlässig verursachte Schadensfälle Anwendung finden. 
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2. Gegenstand und Umfang der Vertragsprüfung 

2.1. Prüfungsgegenstand 

Der Gegenstand und der Umfang der Vertragsprüfung ergeben sich aus den  

§§ 293b und 293e AktG. 

In rechtlicher Hinsicht ist Gegenstand der Vertragsprüfung, ob der Vertrag den ge-

sellschaftsrechtlich erforderlichen Mindestinhalt eines Beherrschungs- und Gewinn-

abführungsvertrags nach der Definition des § 291 Abs. 1 AktG enthält. In  

§ 291 Abs. 1 AktG werden der Beherrschungsvertrag und der Gewinnabführungs-

vertrag gesetzlich definiert. Darüber hinaus enthält das Aktiengesetz in verschiede-

nen Vorschriften weitere Vorgaben für den Mindestinhalt eines Unternehmensver-

trags (insbesondere §§ 304,305 AktG). 

Nach § 293e AktG hat der Vertragsprüfer daneben zu prüfen, ob der vorgeschlagene 

Ausgleich oder die vorgeschlagene Abfindung angemessen ist. Die Prüfung er-

streckt sich demzufolge auch darauf, ob die der Bestimmung des Ausgleichs und 

der Abfindung zu Grunde gelegten Methoden den allgemein anerkannten Grundsät-

zen zur Durchführung von Unternehmensbewertungen entsprechen und ob die hier-

bei zu Grunde gelegten Daten fachgerecht abgeleitet sind. Es ist dagegen nicht die 

Aufgabe des Vertragsprüfers, die für die Ausgleichszahlung und Abfindung erforder-

lichen Unternehmensbewertungen selbst vorzunehmen bzw. eine eigene Bewertung 

an die Stelle des Bewertungsgutachtens zu setzen. 

Auch muss der Vertragsprüfer bei seiner Prüfung i. S. v. § 293b AktG die wirtschaft-

liche Zweckmäßigkeit des Unternehmensvertrags nicht prüfen. 

 

2.2. Bericht über den Unternehmensvertrag 

Gemäß § 293a AktG hat der Vorstand jeder an einem Unternehmensvertrag betei-

ligten Aktiengesellschaft, soweit die Zustimmung der Hauptversammlung nach 

§ 293 AktG erforderlich ist und der Befreiungstatbestand des § 293a Abs. 3 AktG 

nicht vorliegt, einen ausführlichen schriftlichen Bericht zu erstatten, in dem der Ab-

schluss des Unternehmensvertrags, der Vertrag im Einzelnen und insbesondere  Art 

und Höhe des Ausgleichs  nach § 304 AktG und der Abfindung nach § 305 AktG 

rechtlich und wirtschaftlich erläutert und begründet werden. Die Beurteilung des Be-

richts der Vertretungsorgane ist nicht Gegenstand der Vertragsprüfung. Soweit der 

Bericht den im Unternehmensvertrag vorgeschlagenen Ausgleich und die Abfindung 
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und deren Ermittlung erläutert und begründet, können diese Ausführungen im Rah-

men der Prüfung der Angemessenheit herangezogen werden. 

 

2.3. Prüfungsbericht 

Der Vertragsprüfer hat über das Ergebnis der Prüfung gemäß § 293e Abs. 1 AktG 

schriftlich zu berichten. Der Prüfungsbericht ist mit einer Erklärung darüber abzu-

schließen, ob der vorgeschlagene Ausgleich oder die vorgeschlagene Abfindung an-

gemessen ist. Im Bericht ist dabei anzugeben: 

• Nach welchen Methoden Ausgleich und Abfindung ermittelt worden sind; 

• aus welchen Gründen die Anwendung dieser Methoden angemessen ist;  

• welcher Ausgleich oder welche Abfindung  sich bei der Anwendung verschiedener 

Methoden, sofern mehrere angewandt worden sind, jeweils ergeben würde; zu-

gleich ist darzulegen, welches Gewicht den verschiedenen Methoden bei der Be-

stimmung des vorgeschlagenen Ausgleichs oder der vorgeschlagenen Abfindung 

und der ihnen zu Grunde liegenden Werte beigemessen worden ist und welche 

besonderen Schwierigkeiten bei der Bewertung des vertragsschließenden Unter-

nehmens aufgetreten sind. 
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3. Feststellungen zum Unternehmensvertrag 

3.1. Inhalt des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags 

Der zu prüfende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag in der Fassung vom 

21.4.2021 sieht die Unterstellung der Leitung der JPT Peptide unter die BioNTech 

sowie die Abführung des im Vertrag definierten Gewinns der JPT Peptide an die 

BioNTech (§ 291 Abs. 1, Satz 1, 1. und 2. Alternative AktG) vor. 

Der gesellschaftsrechtlich erforderliche Mindestinhalt eines Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrags ergibt sich aus den §§ 291 Abs. 1 Satz 1, 304 Abs. 1 

Satz 2 und 305 Abs. 1 AktG. Zum Inhalt des Vertrags ist insoweit Folgendes festzu-

stellen:  

 

3.1.1. Beteiligte Gesellschaften 

Firma und Sitz der beteiligten Gesellschaften werden im BuGAV aufgeführt.  

 

3.1.2. Regelung zu § 291 Abs. 1, Satz 1, 1. Alternative AktG (Leitung) 

Gemäß Ziffer 1.1. BuGAV unterstellt die JPT Peptide die Leitung ihrer Gesellschaft 

der BioNTech. Nach Ziffer 1.2 ist die BioNTech berechtigt, der Geschäftsführung der 

JPT Peptide hinsichtlich der Leitung der Gesellschaft Weisungen zu erteilen. 

 

3.1.3. Regelung zu § 291 Abs. 1, Satz 1, 2. Alternative AktG (Gewinnabführung) 

sowie Regelung zu § 302 AktG (Verlustübernahme) 

Gemäß Ziffer 2.1. BuGAV verpflichtet sich die JPT Peptide, während der Vertrags-

dauer den ganzen nach Maßgabe der handelsrechtlichen Vorschrif ten ermittelten 

Gewinn an die BioNTech abzuführen. Als Gewinn gilt gem. § 301 AktG der ohne die 

Gewinnabführung entstehende Jahresüberschuss, der erstens um einen Verlustvor-

trag aus dem Vorjahr, um den Betrag, der gem.  § 300 AktG in die gesetzliche Rück-

lage einzustellen ist, sowie um den Betrag, der nach § 268 Abs. 8 HGB ausschüt-

tungsgesperrt ist, vermindert ist oder zweitens um die Beträge, die den während der 

Dauer dieses Vertrags gebildeten anderen Gewinnrücklagen entnommen wurden, 

erhöht ist. Ziffer 2.4 und 3.2 BuGAV weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, 

dass die Ansprüche auf Gewinnabführung und Verlustausgleich jeweils mit Ablauf 

des Bilanzstichtags der JPT Peptide entstehen und sofort fällig sind. Die 
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Abrechnung ist somit in dem jeweiligen Jahresabschluss der Tochtergesellschaft zu 

berücksichtigen. 

Gemäß Ziffer 2.2. BuGAV kann die JPT Peptide Beträge aus dem Jahresüberschuss 

in andere Gewinnrücklagen einstellen, sofern dies nach den gesetzlichen Bestim-

mungen zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich be-

gründet ist. Den anderen Gewinnrücklagen dürfen nur insoweit Beträge entnommen 

und als Gewinn abgeführt werden, als die Beträge während der Vertragsdauer in die 

Gewinnrücklagen eingestellt worden sind. Während der Vertragsdauer gebildete an-

dere Gewinnrücklagen gem. § 272 Abs. 3 HGB sind auf Verlangen von  

BioNTech aufzulösen und zum Ausgleich eines Fehlbetrags zu verwenden oder als 

Gewinn abzuführen. 

Gemäß Ziffer 3.1. BuGAV verpflichtet sich BioNTech gegenüber der JPT Peptide 

während der Vertragsdauer zur Verlustübernahme gemäß § 302 AktG in seiner Ge-

samtheit und in seiner jeweils gültigen Fassung. 

 

3.1.4. Regelung zu § 304 AktG (Angemessener Ausgleich) und zu § 305 AktG 

(Abfindung) 

Der BuGAV enthält keine Regelungen über einen Ausgleich oder eine Abfindung für 

außenstehende Aktionäre. Nach den Vorgaben des AktG muss grundsätzlich jeder 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag eine Regelung über einen angemes-

senen Ausgleich für außenstehende Aktionäre (§ 304 Abs. 1 Satz 1 AktG) sowie 

eine Verpflichtung für das herrschende Unternehmen enthalten, die Anteile der au-

ßenstehenden Aktionäre gegen Zahlung einer angemessenen Abfindung zu erwer-

ben (§ 305 Abs. 1 AktG). Nach § 304 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 305 Abs. 1 AktG sind 

solche Regelungen über den Ausgleich und die Abfindung außenstehender Aktio-

näre jedoch dann - unabhängig  von der Rechtsform  der am Unternehmensvertrag 

beteiligten Gesellschaften - ausnahmsweise entbehrlich, wenn zu dem Zeitpunkt, zu 

dem die Haupt- bzw. Gesellschafterversammlung des abhängigen Unternehmens 

dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zustimmt, kein außenstehender 

Aktionär/Gesellschafter  an der abhängigen Gesellschaft beteiligt ist. Als außenste-

hend im Sinne des § 304 Abs. 1 Satz 3 AktG ist dabei grundsätzlich jeder Aktio-

när/Gesellschafter zu  qualifizieren, welcher weder Partei des Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrags ist noch auf Grund rechtlich fundierter wirtschaftlicher 

Verknüpfung mit dem anderen Vertragsteil von der Gewinnabführung unmittelbar  

oder mittelbar in gleicher Weise profitiert wie dieser. 
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In der aktuellen Beteiligungsstruktur ist nicht die BioNTech sondern die BioNTech 

Diagnostics GmbH, Mainz, unmittelbar zu 100 Prozent an der JPT Peptide beteiligt. 

Die BioNTech Diagnostics GmbH ist aber ihrerseits eine 100-prozentige Tochter der 

BioNTech. Da die BioNTech unmittelbar zu 100 Prozent an der BioNTech  

Diagnostics GmbH beteiligt ist, stehen die Erträge der BioNTech Diagnostics GmbH 

der BioNTech zu. Somit sind die BioNTech Diagnostics GmbH und die BioNTech 

wirtschaftlich so miteinander verbunden, dass die BioNTech Diagnostics GmbH 

nicht als außenstehender Aktionär bzw. Gesellschafter anzusehen ist.  

Vor diesem Hintergrund ist das Fehlen von Ausgleichs- und Abfindungsregelungen 

i. S. v. §§ 304, 305 AktG nicht zu beanstanden. 

 

3.1.5. Regelung zu § 294, 297 AktG (Wirksamwerden und Dauer) 

Gemäß Ziffer 4.1. BuGAV wird der Unternehmensvertrag mit seiner Eintragung in 

das Handelsregister des Sitzes der Tochtergesellschaft wirksam und gilt, mit Aus-

nahme der Regelungen nach Ziffer 1 zur Unterstellung der Leitung und zum Wei-

sungsrecht, rückwirkend ab dem Beginn des im Zeitpunkt der Eintragung laufenden 

Geschäftsjahres der JPT Peptide. Die Regelungen nach Ziffer 1 gelten mit der Ein-

tragung des Vertrags in das Handelsregister. 

Gemäß Ziffer 4.3. BuGAV hat der Vertrag eine feste Laufzeit von fünf Zeitjahren ab 

dem Beginn des Geschäftsjahres der JPT Peptide in dem die Eintragung des Ver-

trags in das Handelsregister der JPT Peptide erfolgt. Der Vertrag verlängert sich 

jeweils um ein Jahr falls er nicht spätestens sechs Monate vor seinem Ablauf von 

einer Partei gekündigt wird. Nach Ziffer 4.4. BuGAV haben die Parteien jederzeit 

das Recht, den Vertrag aus wichtigem Grund vorzeitig zu kündigen. Als wichtige 

Gründe gelten in diesem Zusammenhang auch, die Veräußerung oder Einbringung 

der JPT Peptide durch die BioNTech oder die Verschmelzung, Spaltung oder Liqui-

dation der BioNTech oder der JPT Peptide. Ein wichtiger Grund ist ferner, wenn die 

BioNTech unmittelbar oder mittelbar nicht mehr die Mehrheit der Stimmrechte an 

der JPT Peptide hält. 

Nach Ziffer 4.7. BuGAV wird, sofern die Wirksamkeit des Vertrages oder seine ord-

nungsgemäße Durchführung während des Fünfjahreszeitraums gemäß Ziffer  4.3. 

BuGAV steuerlich nicht vollständig anerkannt wird, der Beginn des Fünfjahreszeit-

raum verlegt. Der Beginn ist dann der erste Tag des Geschäftsjahres der JPT Pep-

tide, das auf das Jahr folgt, in dem die Voraussetzungen für die steuerliche 
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Anerkennung der Wirksamkeit des Vertrags oder seiner ordnungsgemäßen Durch-

führung noch nicht vorgelegen haben.  

Die Kündigung des Vertrages bedarf nach Ziffer 4.5. BuGAV der Schriftform. Die 

Möglichkeit, den Vertrag anstelle der Kündigung in gegenseitigem Einvernehmen 

aufzuheben, bleibt nach Ziffer 4.6. BuGAV unberührt. 

 

3.2. Angabe zur Ermittlung des angemessenen Ausgleichs gemäß § 304 AktG 

sowie der angemessenen Abfindung gemäß § 305 AktG 

Der BuGAV enthält keine Regelungen zu den §§ 304 und 305 AktG und somit auch 

keine Angaben zur Ermittlung des angemessenen Ausgleichs bzw. der angemesse-

nen Abfindung. 

Unter Verweis auf unsere Ausführungen in Abschnitt 3.1.4. ist das Fehlen von Aus-

gleichs- und Abfindungsregelungen und damit auch der Angaben zur Ermittlung ei-

nes Ausgleichs oder einer Abfindung nicht zu beanstanden. 
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4. Abschließende Erklärung 

Als vom Gericht bestellter Vertragsprüfer haben wir den Beherrschungs- und Ge-

winnabführungsvertrag zwischen der BioNTech SE, Mainz, und der JPT Peptide 

Technologies GmbH, Mainz, gemäß § 293b AktG geprüft. 

Wir haben geprüft, ob der Vertrag den gesellschaftsrechtlich erforderlichen Min-

destinhalt eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags nach der Definition 

in § 291 Abs. 1 AktG enthält. Die Prüfung hat ergeben, dass der BuGAV den gesetz-

lichen Vorgaben entspricht. 

Im vorliegenden Fall haben die Parteien des BuGAV in entsprechender Anwendung 

von § 304 Abs. 1 Satz 3 AktG darauf verzichtet, Ausgleichs- und Abfindungsrege-

lungen in den Unternehmensvertrag aufzunehmen. Unsere Prüfung hat ergeben, 

dass diese Vorgehensweise auf Grund der mittelbaren 100-prozentigen Gesell-

schafterstellung der BioNTech rechtlich nicht zu beanstanden ist. Eine wirtschaftli-

che Prüfung der Angemessenheit der Ausgleichs- und Abfindungsregelungen war 

dementsprechend weder möglich noch erforderlich. 
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Wir geben folgende abschließende Erklärung gemäß § 293e AktG ab: 

„Nach dem abschließenden Ergebnis unserer pflichtgemäßen Prüfung gemäß 

§ 293b AktG auf Basis der uns vorgelegten Urkunden, Bücher und Schriften sowie 

uns gegebenen Auskünfte und Nachweise können wir bestätigen, dass der vorlie-

gende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag die gesellschaftsrechtlich er-

forderlichen Mindestinhalte eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags 

auf Grund der in diesem Bericht dargestellten Vertragsklauseln erfüllt. Der Beherr-

schungs- und Gewinnabführungsvertrag enthält zwar keine Regelungen zum ange-

messenen Ausgleich gemäß § 304 AktG und zur Abfindung gemäß § 305 AktG, doch 

sind solche Regelungen im vorliegenden Fall entsprechend § 304 Abs. 1 Satz 3 

AktG entbehrlich, weil die 100-prozentige Gesellschafterin der JPT Peptide Techno-

logies GmbH, die BioNTech Diagnostics GmbH, eine unmittelbare 100-prozentige 

Tochtergesellschaft der BioNTech SE ist und somit keine außenstehenden Gesell-

schafter im Sinne dieser Vorschriften existieren.“ 

 

Stuttgart, den 07. Mai 2021 

Baker Tilly GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

(Düsseldorf) 

 

 

Prof. Dr. Andreas Diesch  

Wirtschaftsprüfer 

Dr. Jörg Steisslinger 

Wirtschaftsprüfer 
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II 

BEHERRSCHUNGS- UND GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAG 

 

 

zwischen der 

 

1. BioNTech SE, An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, eingetragen im Han-

delsregister des Amtsgerichts Mainz unter HRB 48720, 

 

- im Folgenden „Organträgerin“ genannt - 

 

 

und der 

 

 

2. JPT Peptide Technologies GmbH, Volmerstraße 5, 12489 Berlin, einge-

tragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 92692 B, 

 

- im Folgenden „Organgesellschaft“ genannt - 

 

 

Organträgerin und Organgesellschaft werden nachstehend gemeinsam auch als „Par-

teien“ und jeweils einzeln als „Partei“ bezeichnet. 

 

Es wird Folgendes vereinbart: 
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1. Beherrschung 

1.1 Die Organgesellschaft unterstellt die Leitung ihrer Gesellschaft der Organträgerin.  

1.2 Die Organträgerin ist berechtigt, der Geschäftsführung der Organgesellschaft hin-

sichtlich der Leitung der Gesellschaft Weisungen zu erteilen.  

1.3 Die Organträgerin kann der Geschäftsführung der Organgesellschaft nicht die 

Weisung erteilen, diesen Vertrag zu ändern, aufrecht zu erhalten oder zu beendi-

gen. Unbeschadet des Weisungsrechts obliegt die Geschäftsführung und die Ver-

tretung der Organgesellschaft weiterhin der Geschäftsführung der Organgesell-

schaft.  

2. Gewinnabführung 

2.1 Die Organgesellschaft ist verpflichtet, vorbehaltlich einer Bildung und Auflösung 

von Rücklagen nach Ziffer 2.2 ihren ganzen während der Vertragsdauer ohne die 

Gewinnabführung entstehenden Gewinn an die Organträgerin abzuführen. Für die 

Gewinnabführung gilt § 301 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung. 

2.2 Die Organgesellschaft kann mit Zustimmung der Organträgerin Beträge aus dem 

Jahresüberschuss nur insoweit in Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) einstel-

len, als dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beur-

teilung wirtschaftlich begründet ist. Während der Dauer dieses Vertrages gebil-

dete andere Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) sind, soweit § 301 AktG in 

seiner jeweils gültigen Fassung nicht entgegensteht, auf Verlangen der Organträ-

gerin wieder aufzulösen und zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages zu verwen-

den oder als Gewinn abzuführen.  

2.3 Die Abführung von Beträgen aus der Auflösung von Kapitalrücklagen (§ 272 

Abs. 2 Nr. 4 HGB) und von vorvertraglichen Gewinnrücklagen ist ausgeschlos-

sen. Entsprechendes gilt für einen vorvertraglichen Gewinnvortrag. 

2.4 Der Anspruch auf Gewinnabführung entsteht mit Ablauf des Geschäftsjahres der 

Organgesellschaft und wird zu diesem Zeitpunkt fällig. 

3. Verlustübernahme 

3.1 Die Organträgerin ist verpflichtet, jeden während der Vertragsdauer sonst entste-

henden Jahresfehlbetrag der Organgesellschaft auszugleichen. Für die Ver-

lustübernahme gelten die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen 

Fassung. 

3.2 Der Anspruch auf Verlustübernahme entsteht mit Ablauf des Geschäftsjahres der 

Organgesellschaft und wird zu diesem Zeitpunkt fällig. 
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4. Wirksamwerden, Dauer und Kündigung 

4.1 Die Gesellschafterversammlung der Organgesellschaft und die Hauptversamm-

lung der Organträgerin haben bereits ihre Zustimmung zum Abschluss dieses Ver-

trages erteilt. Der Vertrag wird mit der Eintragung seines Bestehens in das Han-

delsregister des Sitzes der Organgesellschaft wirksam. 

4.2 Dieser Vertrag gilt bezüglich Ziffer 1 ab seiner Eintragung in das Handelsregister 

der Organgesellschaft und im Übrigen rückwirkend ab Beginn des Geschäftsjah-

res der Organgesellschaft, in dem der Vertrag in das Handelsregister der Organ-

gesellschaft eingetragen wird.  

4.3 Dieser Vertrag ist mit einer festen Laufzeit von fünf (5) Zeitjahren ab dem Beginn 

des Geschäftsjahres der Organgesellschaft abgeschlossen, in dem die Eintragung 

des Vertrags in das Handelsregister des Sitzes der Organgesellschaft erfolgt. Der 

Vertrag verlängert sich unverändert und mit gleichem Kündigungsrecht jeweils 

um ein Jahr, falls er nicht spätestens sechs (6) Monate vor seinem Ablauf von 

einer Partei gekündigt wird. Sofern das Ende der Laufzeit nach Satz 1 oder einer 

Verlängerung nach Satz 2 nicht auf das Ende eines Geschäftsjahres der Organge-

sellschaft fällt, verlängert sich die Laufzeit bis zum Ende des dann laufenden Ge-

schäftsjahres.  

4.4 Das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung dieses Vertrages aus wich-

tigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund, der sowohl die Organträgerin 

als auch die Organgesellschaft zur Kündigung berechtigt, liegt insbesondere – je-

doch nicht abschließend - in der Veräußerung der Anteile an der Organgesell-

schaft oder der Einbringung der Organbeteiligung durch die Organträgerin, der 

Verschmelzung, Spaltung oder Liquidation der Organträgerin oder der Organge-

sellschaft oder wenn der Organträgerin nicht mehr die Mehrheit der Stimmrechte 

aus den Geschäftsanteilen an der Organgesellschaft zustehen.  

4.5 Jede Kündigung bedarf der Schriftform. Für die Einhaltung der Kündigungsfrist 

kommt es auf den Zeitpunkt des Zugangs des Kündigungsschreibens bei der je-

weils anderen Partei an. 

4.6 Die Möglichkeit, den Vertrag anstelle einer Kündigung in gegenseitigem Einver-

nehmen aufzuheben, bleibt unberührt. 

4.7 Wird die Wirksamkeit des Vertrags oder seine ordnungsgemäße Durchführung 

während des Fünfjahreszeitraums gemäß Ziffer 4.3 Satz 1 steuerlich nicht oder 

nicht vollständig anerkannt, so beginnt der Fünfjahreszeitraum entgegen Zif-

fer 4.3 Satz 1 erst am ersten Tag des Geschäftsjahres der Organgesellschaft, das 

auf das Jahr folgt, in dem die Voraussetzungen für die steuerliche Anerkennung 

der Wirksamkeit des Vertrags oder seiner ordnungsgemäßen Durchführung noch 

nicht vorgelegen haben.  
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5. Schlussbestimmungen 

5.1 Dieser Vertrag enthält alle zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarungen, 

die sich auf die Beherrschung und Ergebnisübernahme beziehen. Nebenabreden 

bestehen insoweit nicht. 

5.2 Bei der Auslegung des Vertrags sind die Vorschriften der körperschaftsteuerli-

chen Organschaft (§§ 14 und 17 KStG) in ihrer jeweils gültigen Fassung zu be-

rücksichtigen. 

5.3 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform, soweit nicht gesetzlich zwingend ein strengeres Formerfordernis be-

steht. Dies gilt auch für eine Änderung dieses Schriftformerfordernisses. Im Üb-

rigen bedürfen Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags, soweit rechtlich 

erforderlich, der Zustimmung der Hauptversammlung der Organträgerin und der 

Gesellschafterversammlung der Organgesellschaft. Änderungen und Ergänzun-

gen dieses Vertrags werden mit Eintragung in das Handelsregister der Organge-

sellschaft wirksam. 

5.4 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein oder 

werden oder sollte der Vertrag eine Regelungslücke enthalten, so wird hierdurch 

die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrags nicht berührt. Statt der 

unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke gilt mit 

Rückwirkung diejenige wirksame und durchführbare Regelung als vereinbart, die 

rechtlich und wirtschaftlich der unwirksamen Bestimmung in zulässiger Weise 

am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und 

Zweck dieses Vertrags gewollt hätten, wenn sie diesen Punkt beim Abschluss des 

Vertrags oder seiner nachträglichen Änderungen bedacht hätten. Beruht die Un-

wirksamkeit einer Bestimmung auf einem darin festgelegten Maß der Leistung 

oder der Zeit (Frist oder Termin), so gilt die Bestimmung mit einem dem ur-

sprünglichen Maß am nächsten kommenden rechtlich zulässigen Maß als verein-

bart. 

[Unterschriftenseite folgt] 
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[•], den [•] 2021  [•], den [•] 2021 

   

   

BioNTech SE  

[•]  

 BioNTech SE 

[•] 

   

   

[•], den [•] 2021  [•], den [•] 2021  

   

   

JPT Peptide Technologies GmbH 

[•] 

 JPT Peptide Technologies GmbH  

[•] 
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